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Guten Tag 
  
Anfangs Jahr haben Sie von uns im Rahmen der Neuregelung von Artikel 64a KVG ein Merkblatt 
erhalten, in welchem wir die Handhabung der Verlustscheine ab 2012 erläutert haben. 
  
Bislang war die Interpretation der neuen Regelung so, dass für die Beurteilung, ob altes oder neues 
Recht anwendbar ist, auf das Ausstelldatum des Verlustscheines abgestellt werden muss. Die 
Anwendung von Art. 64a KVG hat das Eidgenössische Departement des Innern mit einem Schreiben an 
die santésuisse inzwischen nochmals präzisiert. Demnach werden durch die Kantone 85 Prozent der 
Forderungen übernommen, für die im Sinne von Art. 64a Abs. 4 KVG ein Verlustschein vorliegt. Dies 
betrifft jedoch nur nicht bezahlte Prämien für Monate ab dem Jahr 2012 . 
  
Wir haben nun sämtliche direkt eingereichten Forderungen durch die Krankenversicherer wieder an diese 
zurückgesandt. Die Krankenversicherer ihrerseits können die Forderungen aus Verlustscheinen für 
Prämien für die Jahre 2011 oder älter wieder den Gemeinden stellen, welche die Vergütung wie bis anhin 
vornehmen. Die Gemeinden schicken in der Folge die Verlustscheine zur Rückvergütung der Prämien der 
obligatorischen Grundversicherung wieder an uns. 
  
Forderungen aus Verlustscheinen für Prämien für Monate ab dem Jahr 2012 werden inskünftig direkt 
durch die Krankenversicherer an uns gestellt. Sollten Sie dennoch solche Anfragen erhalten, senden Sie 
diese wieder an die Krankenversicherer zurück. 
  
Wir bedauern die Umstände und bedanken uns für Ihr Verständnis. Für Rückfragen steht Ihnen Marco 
Kuhn gerne zur Verfügung. 
  
Freundliche Grüsse 
  
Michael Habersaat  
Teamleiter Beiträge, Zulagen und Dienste 
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